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320  Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Blies“ (L 6609305)

Vom 12. Dezember 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlinien 
er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert ein 
EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumentari-
um in Form von Beschwerde- und Vertragsverletzungs-
verfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 286 ha wird zum Landschaftsschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Landschafts-
schutzgebiet „Blies“ (L 6609-305) und ist Teil des 
Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) 
als Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) und als Europäisches Vogelschutz-
gebiet gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils 
geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Blieskastel, Ge-
markungen Bierbach, Webenheim, Lautzkirchen, 
Blieskastel und Neualtheim, in der Gemeinde Gers-
heim, Gemarkungen Walsheim, Herbitzheim, Bliesdal-
heim, Gersheim und Reinheim, in der Stadt Homburg, 
Gemarkungen Beeden-Schwarzenbach, Homburg, 
Wörsch weiler und Einöd, in der Gemeinde Kirkel, Ge-
markungen Altstadt und Limbach, der Stadt Neunkir-
chen, Gemarkung Kohlhof und in der Stadt Bexbach, 
Gemarkung Niederbexbach.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Oberste 
Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Jeweils 
eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Blieskastel, der Gemeinde Gersheim, der Stadt Hom-
burg, der Gemeinde Kirkel, der Stadt Neunkirchen und 
der Stadt Bexbach. Verordnungstext und Karten kön-
nen bei den ge nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
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derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
9180 Schlucht und Hangmischwälder TilioAcerion
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi
nus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salici
on albae),
der Lebensraumtypen:
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation 
des Magnopotamions oder Hydrocharitions
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 
CallitrichoBatrachion
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe
6510 Magere FlachlandMähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis),
der Arten und Ihrer Lebensräume:
1337 Biber (Castor fiber)
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1134 Bitterling (Rhodeus amarus)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1061 Dunkler WiesenknopfAmeisenbläuling (Glau
copsyche nausithous)
1037 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
1044 HelmAzurjungfer (Coenagrion mercuriale)
1032 Gemeine Flussmuschel (Unio crassus),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 027 Silberreiher (Casmerodius albus)
A 031 Weißstorch (Ciconia ciconia)
A 072 Wespenbussard (Pernis apivorus)
A 073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A 074 Rotmilan (Milvus milvus)
A 081 Rohrweihe (Circus aeruginosus)
A 082 Kornweihe (Circus cyaneus)
A 084 Wiesenweihe (Circus pygargus)
A 140 Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
A 151 Kampfläufer (Philomachus pugnax)
A 166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
A 193 Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

A 229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A 234 Grauspecht (Picus canus)
A 238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A 338 Neuntöter (Lanius collurio),

und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 099 Baumfalke (Falco Subbuteo)
A 136 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
A 142 Kiebitz (Vanellus vanellus)
A 210 Turteltaube (Streptopelia turtur)
A 212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A 257 Wiesenpieper (Anthus pratensis)
A 260 Schafstelze (Motacilla flava)
A 275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
A 337 Pirol (Oriolus oriolus).

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Pflege und Ent-
wicklung des teils naturnahen Fließgewässerverlaufs 
und der angrenzenden Biotopkomplexe mit Auenwäl-
dern, Hochstaudenfluren, Röhrichten, Seggenrieden, 
feuchtem Grünland und Unterwasservegetation, wel-
che zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes beitragen und einer Vielzahl von teils 
seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen 
geeigneten Lebensraum bieten.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:

1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 
2 und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,

4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
FlachlandMähwiesen (Erhaltungszustand A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage
re FlachlandMähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzu halten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
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oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen treten gleichzeitig die Verord nung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen vom 
30. September 1988 (Amtsblatt, S. 1063),

die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der 
Kreisstadt Homburg vom 6. Februar 2006 (Amtsbl. I, 
S. 309),

die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
für das Kreisgebiet Homburg (Saar) vom 12. Dezem-
ber 1973 (Amtsblatt, S. 867),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der 
Gemeinde Kirkel vom 8. Mai 2000 (Amtsbl. S. 1271),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis St. Ingbert vom 2. Juni 1970 (Amts-
bl. S. 631),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
der Stadt Bexbach vom 10. Dezember 2001 (Amtsbl. 
S. 281)
sowie die Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet „Bliesaue bei Beeden“ vom 4. März 2016 (Amts-
bl. I S. 186) in der jeweils geltenden Fassung außer 
Kraft.
Saarbrücken, den 12. Dezember 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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 — Anlage —

±
Anlage
zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
L 6609 - 305 vom 12. Dezember 2017

Blies

0 1.500 3.000 4.500 6.000750
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)




